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Kleine Anfrage 3685 des Abgeordneten Hartmut Ganzke der Fraktion
der SPD "Nach Aufnahme in Landesstraßenerhaltungsprogramm
2024 – Wann startet die Sanierung der Landesstraßen L 673 und
L 881 im Süden des Kreises Unna?", LT-Drs. 18/8871
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
 
namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage 3685 wie 

folgt: 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Die Maßnahmen des Landesstraßenerhaltungsprogramms 2024 sind in 

Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen 

Ressourcen und der jeweiligen Rahmenbedingungen bereits im Bau oder 

nach den Dispositionen des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-West-

falen für 2024 zur Ausführung vorgesehen.  

 

Das Landesstraßenerhaltungsprogramm ist in seiner Grundstruktur so 

flexibel angelegt, dass auch plötzlich eintretende und zum heutigen Zeit-

punkt nicht vorhersehbare Sanierungserfordernisse realisiert werden 

können. Auch Unwägbarkeiten im Zuge der Bauvorbereitung können die 

endgültige Umsetzung des Erhaltungsprogramms beeinflussen. Der Ab-

schluss der jeweiligen Maßnahme ist dabei vom Ablauf der baulichen Um-
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setzung abhängig. Die genannten Unwägbarkeiten können erfahrungs-

gemäß auch dazu führen, dass Maßnahmen ins Folgejahr verschoben 

werden. 

 

Frage 1 Wie ist der aktuelle Stand der mit dem Landesstraßenerhal-

tungsprogramm 2024 angekündigten Sanierung der aufgeführten 

Landesstraßen im Südkreis des Kreises Unna in den im Landesstra-

ßenerhaltungsprogramm 2024 genannten Bereich(en)? (Bitte Bezug 

nehmen auf Planungen, Zeitplan der Maßnahme, voraussichtlicher 

Baubeginn und voraussichtliche Fertigstellung)  

2. Wann werden nach derzeitigem Stand der Planungen die Sanie-

rungsmaßnahmen für die Landesstraßen L 673 und L 881 im südli-

chen Kreis Unna abgeschlossen sein?  

Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. Zusätzlich wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 

Die L 673 und L 881 befinden sich in Bauvorbereitung.  

 

Frage 3. Welche Auswirkungen auf den regionalen Verkehr sind 

nach Kenntnis der Landesregierung während der Sanierungsmaß-

nahmen zu erwarten?  

Üblicherweise ist während der Bauausführung über die ausgeschilderte 

Umleitung hinaus auch auf potentiellen Ausweichstrecken eine Verkehrs-

zunahme zu erwarten.  

 

Frage 4. Wann wird eine Abstimmung der Sanierungsmaßnahmen 

an Landesstraßen L 673 und L 881 im südlichen Kreis Unna mit den 

örtlichen Behörden erfolgen? 

Informelle und formelle Abstimmungen zu Sanierungsmaßnahmen mit 

den örtlichen Behörden erfolgen anlassbezogen. 
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Frage 5. Welche Voraussetzungen müssen bis zum Beginn der Sa-

nierungsmaßnahmen noch erfüllt werden? 

Für die bauliche Umsetzung ist der Abschluss der Bauvorbereitung und 

das Vorhandensein der Baureife erforderlich.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Oliver Krischer 

 

 

 

 


